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Arbeitsschutz Blick über den Tellerrand: Um die Qualität der 
Gefährdungsbeurteilung und den Stand der Umsetzung hierzulande 
einschätzen zu können, hilft auch der Blick ins europäische Ausland.

VON K L AUS P I C KS H AUS

Es ist bekannt: Die seit über 20 Jahre 
verbindliche Gefährdungsbeurtei-
lung nach dem Arbeitsschutzgesetz 
wird in Deutschland nach wie vor 

nur sehr unzureichend umgesetzt – insbeson-
dere, was die psychischen Belastungen angeht. 
Da lohnt sich durchaus ein Blick über die 
Grenzen hinweg in andere europäische Län-
der. Dieser Aufgabe haben sich Hanna Janetz-
ke und Michael Ertel von der Bundesanstalt 
für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) 
unterzogen.

Die im Jahr 2017 in Buchform veröffent-
lichte Studie »Psychosoziale Belastungen im 
Fokus. Neue Perspektiven der Gefährdungs-
beurteilung im europäischen Vergleich« ver-
mittelt Erkenntnisse zu Ausgangsbedingun-
gen, Akteurskonstellationen und Verläufen 
der Gefährdungsbeurteilung psychosozialer 
Belastung unter jeweils unterschiedlichen 
nationalen Handlungsbedingungen. Im Rah-
men des von der Hans-Böckler-Stiftung ge-
förderten Projektes wurden zehn betriebliche 
Fallstudien – ergänzt durch Interviews mit 
überbetrieblichen Experten und Dokumen-
tenanalysen – in vier europäischen Ländern 
durchgeführt: in Schweden, Dänemark, Groß-
britannien und Spanien. Dieser Beitrag richtet 
den Fokus auf einige der im Projekt gewonne-
nen Erkenntnisse.

Erstens »Präzise gesetzliche Regelungen sind 
ein notwendiges Handlungsmotiv für die 
Durchführung der Gefährdungsbeurteilung 
psychosozialer Belastungen.« Die Studie lie-
fert dafür deutliche Hinweise. Arbeitgeber 

werden durch klare gesetzliche Vorschriften 
eher motiviert, eine Gefährdungsbeurteilung 
zu psychosozialen Belastungen umzusetzen. 
Damit dies aber auch nachhaltig auf betrieb-
licher Ebene und im Handeln der Arbeits-
schutzaufsicht wird, weist die Studie auf er-
gänzende Faktoren hin:
 · z. B. den Abbau von Wissensbarrieren durch 

gezielte Schulungs- und Beratungsangebote
 · die systematische Information über alle 

rechtlichen Vorgaben
 · und eine Stärkung der Partizipationskultur.

Regelungen und Handlungsroutinen sollten 
in der gewachsenen Arbeitsschutzkultur ver-
ankert werden, so eine Schlussfolgerung der 
Studie.

Zweitens »Eine Konsensbildung auf nationa-
ler Ebene unterstützt die betriebliche Praxis.«

DArum geht es

1. Eine vergleichende 
Länderstudie hat unter-
schiedliche Ansätze und 
Erfolgsfaktoren bei der 
Gefährdungsbeurteilung 
psychischer Belastungen 
ermittelt.

2. Dabei hat sich gezeigt, 
dass präzise gesetzliche 
Regelungen ein starker 
Impulsgeber sind, be-
trieblich zu handeln.

3. Beteiligungsorien-
tierung, das Setzen auf 
betriebliches Erfahrungs-
wissen und kooperative 
Steuerungsgruppen 
stärken die vollständige 
Gefährdungsbeurteilung 
mit der Maßnahmenum-
setzung.

»Arbeitgeber werden 
durch gesetzliche Vor-

schriften motiviert, 
eine Gefährdungsbe-
urteilung zu psycho-
sozialen Belastungen 

umzusetzen.«
K L AUS P I C KS H AUS
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Die Ergebnisse der Studie zeigen, dass Dä-
nemark und Schweden bezüglich eines sozia-
len Dialogs und einer Konsensbildung deutlich 
weiter vorangeschritten sind als Großbritan-
nien und Spanien. Eine derartige Konsens-
bildung zu unterstützen ist zwar primär eine 
arbeitsschutzpolitische, d. h. staatliche Aufga-
be auf nationaler Ebene, könnte aber wesent-
lich befördert werden durch eine bisher kaum 
praktizierte Vernetzung der betrieblichen, 
überbetrieblichen und europäischen Ebene 
sowie einen entsprechenden Erfahrungsaus-
tausch zwischen Gewerkschaften, Arbeitge-
berverbänden und etwa dem Senior Labour 
Inspectors' Committee (SLIC).

In Deutschland, so ließe sich anmerken, 
wird eine solche Konsensbildung im Rahmen 
der Gemeinsamen Deutschen Arbeitsschutz-
strategie durchaus mit Erfolg praktiziert. Aber 
auch hier gibt es einen Zusammenhang mit 
dem vorhandenen rechtlichen Druck, so müss-
te aus den deutschen Erfahrungen ergänzt 
werden. Sobald die Arbeitgeberverbandsver-
treter in der vergangenen Legislaturperiode 
registrierten, dass das Bundesarbeitsministe-
rium das Ziel einer »Anti-Stress-Verordnung« 
nicht mehr verfolgte, zogen sie sich aus der 
Konsensbildung auch spürbar zurück.

Drittens »Die Nutzung vorhandener Struk-
turen und Verknüpfung der Gefährdungs-
beurteilung psychosozialer Belastungen mit 
vorhandenen organisationalen Prozessen ist 
sinnvoll.«

Um die Akzeptanz und Nachhaltigkeit zu 
fördern, ist es sinnvoll, den Prozess der Ge-
fährdungsbeurteilung stärker in vorhandene 
betriebliche Unterstützungsstrukturen einzu-
binden. Eine enge Abstimmung mit der Per-
sonalentwicklung, z. B. um Unterstützungsan-
gebote für die Führungskräfte zu entwickeln, 
und mit der Organisationsentwicklung, um 
psychosoziale Faktoren bei organisationalen 
Veränderungen präventiv zu berücksichtigen 
und um die Arbeitsorganisation zu verbessern, 
kann die Gefährdungsbeurteilung sinnvoll er-
gänzen. Eine Einbindung in die strategische 
Planung kann verhindern, dass das Thema 
durch andere Prioritäten in den Hintergrund 
rückt. Ein Abgleich mit einem bereits vor-
handenen Betrieblichen Gesundheitsmanage-
ment 1 kann Mehrfacherhebungen und Paral-
lelentwicklungen vermeiden. Zudem kann das 
Aufzeigen von bereits vorhandenen positiven 

Ansätzen die Beteiligten motivieren und den 
Prozess für sie greifbarer machen.

Viertens »Die Fokussierung der Gefährdungs-
beurteilung psychosozialer Belastungen auf 
die Bestandsaufnahme ist um eine stärkere 
Prozesssicht zu erweitern.«

Wird durch die Gefährdungsbeurteilung 
nur eine Bestandsaufnahme von Belastungen 
vorgenommen oder stehen auch Entwicklung 
und Umsetzung von Maßnahmen im Fokus? 2 
Nach Eindruck der interviewten Vertreter der 
Arbeitsschutzaufsicht ist ersteres der Fall. Mit 
dieser kritischen Einschätzung einher geht das 
Plädoyer der Arbeitsschutzexperten für eine 
Schwerpunktsetzung auf den Prozess der Ge-
fährdungsbeurteilung gegenüber einer Akzen-
tuierung der Methodenauswahl. Zudem wird 
die Wirksamkeitskontrolle der Gefährdungs-
beurteilung kaum systematisch durchgeführt 
und als Lernmöglichkeit verstanden. Wie die 
Evaluation das organisationale Lernen unter-
stützen kann, welche Herangehensweisen 
dafür in Abhängigkeit von der vorhandenen 
(Arbeitsschutz-)Kultur zu wählen sind und 
durch welche Instrumente und Handlungs-
empfehlungen dieser Prozess unterstützt wer-
den kann, ist weiter zu vertiefen. Davon könn-
ten auch die deutschen Akteure lernen.

Fünftens »Vorrang der Nutzung des betrieb- 
lichen Erfahrungswissens berücksichtigen.«

In den vier in das Projekt einbezogenen 
Ländern ist die Nutzung sogenannter objek-
tiver Verfahren durch externe Experten (z. B. 
Beobachtungsinterviews / Arbeitsanalysever-
fahren) zur Gefährdungsbeurteilung psycho-
sozialer Belastungen selten, in den Fallstudien 
kommen sie gar nicht zum Einsatz. Die von 
den Akteuren hierfür angegebenen Gründe 
waren u. a. das Interesse an der Nutzung des 

Lesetipp

Hanna Janetzke, Michael 
Ertel (2017): Psychosozia-
le Belastungen im Fokus. 
Neue Perspektiven der 
Gefährdungsbeurteilung 
im europäischen Ver-
gleich. Wiesbaden.

1 Vgl. Titelthema »Gute Arbeit« 2/2017 (S. 8–22).

»Auch die Umsetzung 
von Maßnahmen muss 
bei der Gefährdungs-
beurteilung im Fokus 

stehen.«
K L AUS P I C KS H AUS

2 Vgl. Beitrag von Jürgen Reusch (S. 25ff.) zur Arbeitsstättenregel 
ASR V3 »Gefährdungsbeurteilung«: Maßnahmen gehören in den 
Mittelpunkt.

23

trendsGu te  A r b e i t  1 | 2018 



Psychische Belastungen beurteilen

»lokalen" (betrieblichen) Wissens – etwa per 
gezielter Befragung der Beschäftigten – und 
das Interesse daran, den Prozess der Gefähr-
dungsbeurteilung autonom bestimmen zu kön-
nen, auch wenn punktuell durchaus externe 
Expertisen genutzt wurde. Voraussetzung für 
eine produktive Nutzung externer Expertise 
war, dass sie von den betrieblichen Akteuren 
als kompetent und allparteilich wahrgenom-
men wurde.

Sechstens »Voraussetzungen für die wirksame 
Partizipation der Beschäftigten schaffen«.

Die Beteiligung der Beschäftigten an der 
Verbesserung ihrer Arbeitsbedingungen im All-
gemeinen und speziell an der Gefährdungsbe-
urteilung psychosozialer Belastungen ist nicht 
nur an rechtliche Voraussetzungen gebunden 
– so wichtig diese auch sind. Die Entfaltung 
einer wirksamen Partizipation erfordert insbe-
sondere eine glaubwürdige Beteiligungskultur, 
die dazu beitragen kann, gegebenenfalls pas-
sive Verhaltensweisen der Beschäftigten zu 
überwinden, indem sie ihnen die Erfahrung 
vermittelt, dass ihre Beteiligung tatsächlich 
wirksam sein kann. Hierzu kann man anmer-
ken: Eine ähnliche Erfahrung wurde hierzu-
lande im Projekt Pargema (www.pargema.de) 
gesammelt. Mitwirkende in diesem Projekt 
haben dies in einem »Handbuch Gesundheit 
& Beteiligung« (Karina Becker u. a., Hamburg 
2011) genauer ausgeführt.

Die systematische Auswertung von prak-
tischen Erfahrungen einer Gefährdungsbeur-
teilung kann gar nicht hoch genug geschätzt 
werden. Sie zeigt doch – wie dies die Studie 
eindrucksvoll belegt –, dass auch psychosozia-
le Belastungen erfasst und mit Maßnahmen 
präventiv bearbeitet werden können. Präzise 
gesetzliche Regelungen können dabei helfen. 
Es bleibt deshalb unverständlich, warum in 

dem aufwändigen Projekt der BAuA zum The-
ma »Psychische Gesundheit in der Arbeits-
welt. Wissenschaftliche Standortbestimmung« 
(Dortmund/Berlin/Dresden 2017) die Ergeb-
nisse dieser europäischen Studie nicht einbe-
zogen worden sind.

Eine weitere qualitativ-empirische Stu-
die, die bezogen auf Deutschland Bedingun-
gen und Formen der betrieblichen Wahr-
nehmung, Thematisierung und Bearbeitung 
psychischer Belastung untersucht, basiert 
auf Interviews mit Präventionsberatern und 
-Fachleuten. Diese Studie von Uwe Lenhardt, 
ebenfalls ein BAuA-Mitarbeiter, ist im er-
wähnten BAuA-Projekt zur Psychischen Ge-
sundheit berücksichtigt worden. Die Ausarbei-
tung von Uwe Lenhardt wurde unter dem Titel 
»Psychische Belastung in der betrieblichen 
Praxis: Erfahrungen und Sichtweisen präven-
tionsfachlicher Berater« in der Zeitschrift für 
Arbeitswissenschaft Heft 1/2017 veröffent-
licht.

Da die wichtigsten Ergebnisse der hier be-
sprochenen europäischen Vergleichsstudie 
schon seit Juni 2016 als »Working Paper« 
(Nr. 016) der Hans-Böckler-Stiftung veröffent-
licht vorliegen, wäre eine Berücksichtigung im 
Psyche-Projekt der BAuA möglich und ange-
bracht gewesen. Dies auch deshalb, weil im 
Koalitionsvertrag der Großen Koalition als 
ein Ziel der wissenschaftlichen Aufbereitung 
festgehalten wurde, auch »verbindliche Rege-
lungen in Form einer Verordnung« zu prüfen. 
Hier wäre der Blick ins europäische Ausland 
hilfreich gewesen. 

Klaus Pickshaus ist nach langjähri-
ger Tätigkeit beim Vorstand der IG 
Metall als freier Publizist tätig.

Sum volesecae por assint 
es dolum fugit vendit 
volorectatum invelit ut 
lamet verumen.
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